
 

Gebühren für Bestattungen und Trauungen 
 

 
 
 
 
 

Tarife ab 1. Januar 2025 Bestattungen und Trauungen 

Zu kontaktierende Person: 
Sekretariat Kirchgemeinde / Pfarrperson 
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Siehe Tarifblatt 

Liturgie durch Pfrn.*Pfr. der Kirchgemeinde oder Stellvertre-
tung 

500.— 

Sigrist*innendienst (3 Stunden) 200.— 

Organist*innendienst  
(inkl. Orgelbenützung + übliches Üben) 

200.— 

Organist*innendienst mit besonderem Probeaufwand 
(Begleitung Instrumente/spez. Musik) 

100.-/h  
 

Orgel-Nutzung (durch ext. Organist*in) kostenlos 

Sekretariatsaufwand 100.— 

 
Der Kirchgemeinderat kann auf Gesuch hin für einzelne Fälle die Gebühren ganz oder 
teilweise erlassen. 
 
Landeskirchen: 
- Reformierte Kirche 
- Katholische Kirche 
- Christkatholische Kirche 
 
 
 
 

 


